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Az.: FB 1 Kalkar, den 27. Oktober 2017

Rat der Stadt    10 Drucksache    

Beschlussvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt    

Satzung zur 1. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar

1. Sachverhalt:

Für bestimmte Amtshandlungen können Verwaltungsgebühren erhoben werden. Die Erhe-
bung dieser Gebühren ist stets auf eine Rechtsgrundlage zu stützen. Die Wahl der Rechts-
grundlage ist dabei grundsätzlich von der Art der Amtshandlung abhängig. Dabei sind Amts-
handlungen, die Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung sind, von jenen, die es 
nicht sind, zu unterscheiden.

Das Gebührengesetz für das Land NRW (GebG NRW) beinhaltet die Ermächtigung, Gebüh-
ren für alle Amtshandlungen, die nicht Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung 
sind, zu erheben. Ergänzend dazu eröffnet das Kommunalabgabengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) die Möglichkeit, Gebühren für Selbstverwaltungsaufgaben zu er-
heben. Auf Grundlage des GebG NRW wurde von der Landesregierung die Allgemeine Ver-
waltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) aufgestellt, die etliche Gebührentarife 
für Amtshandlungen, die nicht Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung sind, ent-
halten. Mit einigen Ausnahmen können Kommunen abweichend von der AVerwGebO NRW 
bei vorhandenen Gebührentarifstellen die Gebührenhöhe durch eigene Satzung selbst be-
stimmen.

Die bisherige Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar bezieht sich in seiner Präambel 
nicht auf das GebG NRW, sondern lediglich auf das KAG NRW. Von Gebührentarifen, die auf 
Grundlage des GebG NRW in der AVerwGebO NRW festgelegt werden, kann durch die Ver-
waltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar aber nicht abgewichen werden. Ist der Verweis auf 
das GebG NRW also nicht in der Präambel vorhanden, so ist für Selbstverwaltungsangele-
genheiten die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar und für Amtshandlungen, die 
keine Selbstverwaltungsangelegenheiten sind, die AVerwGebO NRW maßgebend. 

Diese Vielfalt an Rechtsgrundlagen, die so auch nicht von der Musterverwaltungsgebühren-
satzung des Städte- und Gemeindebundes des Landes Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) 
vorgesehen wird, gilt es zu minimieren. Daher ist in der Änderung der Verwaltungsgebühren-
satzung die Präambel so an die Mustersatzung des StGB NRW angepasst worden, dass für 
jede in dem Gebührentarif enthaltene Amtshandlung, unabhängig davon, ob sie eine Selbst-
verwaltungsangelegenheit ist, der in der Verwaltungsgebührensatzung enthaltene Tarif maß-
gebend ist. 

Weiterhin wurde § 7 der Verwaltungsgebührensatzung an die Mustersatzung des StGB NRW 
angepasst. Statt der Gebühr kann vor Erbringung der Leistung nun eine Sicherheitsleistung 
bis zur Höhe der für die Leistung entstehenden Gebühr verlangt werden. Diese Änderung ent-
spricht auch den Regelungen des § 16 GebG NRW sowie des § 12 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe c) 
KAG NRW i. V. m. §§ 241 ff. Abgabenordnung.
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Darüber hinaus wurden die seit nunmehr 16 Jahren unverändert bestehenden Gebührentarife 
angepasst. Als Grundlage hierfür dient das Berechnungsmuster der Musterverwaltungsgebüh-
rensatzung des StGB NRW. Bei der Berechnung des Aufwandes nach Arbeitszeit je Stunde 
wurden die aktuellen Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) für Beschäftigte und Beamte zugrunde gelegt.

Die Satzung zur 1. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist Anlage 1 zur Drucksache. 
Ein Vergleich der bisher gültigen mit den neuen Gebührentarifen ist als Anlage 2 zur Drucksa-
che dargestellt. Die entsprechenden Kalkulationen sind in Anlage 3 enthalten.

Grundsätzlich werden die Gebührentarife nach den aktuellen Kosten eines Arbeitsplatzes der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Personalkosten für 
Beschäftigte und Beamte, jeweils erhöht um Sachkosten- und Gemeinkostenzuschläge, sowie 
etwaige Materialkosten - zugrunde gelegt. Bei festen Gebührensätzen wird der Gebührensatz 
auf Basis der mittleren Bearbeitungszeit und eines durchschnittlichen Stundensatzes nach 
KGSt festgesetzt. 

Nachfolgend sind darüber hinausgehende Änderungen dargestellt.

In der praktischen Handhabung hat sich die Anwendung der Gebührenermäßigung bei Ziffer 1 
a) und b) sowie Ziffer 2 als sehr schwierig erwiesen, da den Mitarbeitern im Bürgerservice eine 
qualifizierte Bewertung der Aussage von Kunden, ob Unterlagen für Bewerbungen oder ande-
re Zwecke benötigt werden, nicht möglich ist. Um Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, wird 
die Ermäßigung gestrichen. Ein gleichlautender Tarif ist in der Mustersatzung des Städte- und 
Gemeindebuch auch nicht aufgeführt. Stattdessen wird die in der Mustersatzung enthaltene 
Ermäßigung für mehrfache Beglaubigungen derselben Vorlage integriert.

Des Weiteren ist eine Änderung der Gebühren für den Bereich Personenstandswesen vorge-
sehen. Im Standesamt werden umfangreiche Dienstleistungen erbracht, für die Verwaltungs-
gebühren erhoben werden. Die Gebührentarife für die Amtshandlungen im Personenstandwe-
sen ergeben sich derzeit aus der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW). Sie sind somit landesweit zunächst einheitlich geregelt. Da 
diese Gebühren jedoch keineswegs kostendeckend sind, gehen immer mehr Kommunen dazu 
über, die Gebühren für diesen Bereich durch Satzung zu erhöhen. Grundlage hierfür bildet 
das Gebührengesetz NRW (§ 2 Abs. 3 S. 1 GebG NRW), welches die Gemeinden ermächtigt, 
eigene Satzungen mit abweichenden Gebührensätzen zu erlassen. Außerdem ist für die Um-
wandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Eheschließung ein neuer Gebührentarif zu schaf-
fen. Hierbei wurde jedoch nur die zeremonielle Umwandlung mit einer Gebühr belegt, sodass 
Umwandlungen, die nicht im feierlichen Rahmen stattfinden und keinen großen Verwaltungs-
aufwand nach sich ziehen, kostenfrei sind.

Die Höhe der Entgelte für Bürgschaftsübernahmen wurden an die Allgemeinen Bedingungen 
für den Bürgschaftsvertrag (Anhang 2 der Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-
Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft) – dort 
Ziffer 6 – angepasst.

2. Kosten und Deckung der Kosten:

Es entstehen Kosten für die Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt der Stadt Kalkar.

Die Deckung erfolgt aus Haushaltsmitteln für sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
aus dem Produkt 01 02 01 – zentrale Dienste –, Sachkonto 54314000 (Bekanntmachungen).

Es werden Mehrerträge aus der Anpassung der Verwaltungsgebühren an die aktuellen Kosten 
eines Arbeitsplatzes erwartet.
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3. Beschlussvorschlag:

Die Satzung zur 1. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar wird in der 
als Anlage 1 zur Drucksache beigefügten Fassung beschlossen.

Dr. Schulz




